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Jährlich prüfen lassen, ob mein Kind 
Unterhaltsvorschuss bekommt

Sie bekommen Unterhaltsvorschuss? Die Unterhaltsvorschussstelle prüft jährlich, ob alle 
Voraussetzungen für den Anspruch auf Unterhaltsvorschuss noch vorliegen.

Basisinformationen

Der Anspruch auf Unterhaltsvorschuss wird regelmäßig von der Unterhaltsvorschussstelle 
geprüft.

Für die Überprüfung müssen Sie entsprechende Fragen beantworten und Unterlagen 
vorlegen.

Sie müssen alle Änderungen mitteilen, die für den Anspruch wichtig sein können oder über 
die Sie im Zusammenhang mit dem Unterhaltsvorschuss Erklärungen abgegeben haben. 
Dies gilt auch unabhängig von einer Aufforderung durch die Unterhaltsvorschussstelle.

Nehmen Sie Kontakt mit der Unterhaltsvorschussstelle auf, auch wenn Sie sich unsicher 
sind. Sie können damit mögliche Rückforderungen von Leistungen vermeiden.

Voraussetzungen

Sie bekommen Unterhaltsvorschuss.

Ablauf

Die Unterhaltsvorschussstelle fordert die Alleinerziehenden auf, Angaben zur jährlichen 
Überprüfung der Lebenssituation zu machen. Die Antwort der Alleinerziehenden kann per 
Onlinedienst oder per Papierformular erfolgen. Nach Eingang der Antwort wird geprüft, ob 
weiterhin ein Anspruch auf Unterhaltsvorschuss besteht.
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Weitere Hinweise

Für die gesamte Zeit des Leistungsbezugs müssen Sie der Unterhaltsvorschussstelle alle 
Änderungen in den Verhältnissen sofort mitteilen.

Benötigte Unterlagen
Bitte wenden Sie sich an die zuständige Stelle.

Zuständige Stellen

Unterhaltsvorschussstelle

+49 421 361 17040
+49 421 361 17253
Breitenweg 29 - 33, 28195 Bremen
Website
f9-uvg-277@afsd.bremen.de

Online Services

Unterhaltsvorschuss Jährliche Überprüfung 
Über diesen Onlinedienst („UVOJahr“) können Sie die jährliche Überprüfung Ihrer 
Anspruchsberechtigung auf Unterhaltsvorschuss online anstoßen.

Gebühren / Kosten

gebührenfrei

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

In der Regel 2 Wochen nach Erhalt der Aufforderung.

Wenn sich die Lebensumstände der Alleinerziehenden ändern, muss die 
Unterhaltsvorschussstelle auch ohne Aufforderung sofort unterrichtet werden.

Rechtsgrundlagen
Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)

https://www.service.bremen.de/senatorin-fuer-arbeit-soziales-jugend-und-integration/amt-fuer-soziale-dienste/amt-fuer-soziale-dienste-fachdienst-fluechtlinge-integration-familien/unterhaltsvorschussstelle-122539
https://www.amtfuersozialedienste.bremen.de/kind-familie/unterhaltsvorschussstelle-14435
mailto:f9-uvg-277@afsd.bremen.de
https://www.unterhaltsvorschuss-online.de
https://www.gesetze-im-internet.de/uhvorschg/__1.html
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Weitere Informationen
Merkblatt zum Unterhaltsvorschussgesetz 2024
Datenschutzinformation zum Antrag auf Unterhaltsvorschuss

Aktualisiert am 04.05.2026

https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/9/2024-3_Merkblatt%20ab%20M%C3%A4rz%202024.pdf
https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/9/Datenschutzinformation%20zum%20Antrag%20auf%20Unterhaltsvorschuss.pdf
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